
 

 

 
 
 
 

Entwurf 
 

Schriftliche Festsetzungen 
 

zum Bebauungsplan „Traubenstock – Neuaufstellung“ (7. Änderung), 
Stadt Waibstadt 
 
 
Planungsstand : 29.01.2024/09.01.2025/04.12.2025 
 
 
 

A  Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB) 
 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB) 
 
Die Art der baulichen Nutzung ist dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zu entnehmen. 
Es gilt die „Baunutzungsverordnung 2017“ in der durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 geänderten 
Fassung. 
 
1.1. Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) 
 
Im „Reines Wohngebiet“ sind die im § 3 Abs. 2 BauNVO genannten Nutzungen allgemein zulässig.  
 
Die im § 3 Abs. 3 Ziffer 1 BauNVO genannten Nutzungen können ausnahmsweise zugelassen werden. 
 
Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, und somit nicht zugelassen, sind gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer BauNVO 
die im § 3 Abs. 3 Ziffer 2 BauNVO genannten Anlagen (sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den  
Bedürfnissen der Bewohner des Gebietes dienende „Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke“). 
 
 
1.2. Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
 
Im „Allgemeines Wohngebiet“ sind gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1. BauNVO die im § 4 Abs. 3 Ziffern 3., 4. und  
5. BauNVO genannten Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (Anlagen für Verwaltung, Garten-
baubetriebe, Tankstellen). 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (1) 1. BauGB) 
 
2.1. Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) und Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) 
 
GRZ und GFZ sind den Planeinschrieben zu entnehmen. 
 
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO dürfen die zulässigen Grundflächen durch die Grundfläche von Garagen, Stell-
plätzen und deren Zufahrten, Nebenanlagen sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis 
zu 50 % überschritten werden. 
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2.2. Traufhöhe 
 
2.2.1 
 
Die maximal zulässigen Traufhöhen sind dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zu entnehmen. 
 
Sie sind definiert als der Schnittpunkt der aufgehenden Außenwand mit der Unterkante der tragenden Dach-
konstruktion (UK-Sparren).  
 

 
 
 
Das Maß wird in der Gebäudemitte gemessen. Als Bezugspunkt gilt die Mittelachse der angrenzenden Ver-
kehrsfläche (Verkehrsfläche mit Erschließungsfunktion für das jeweilige Grundstück). 
Grenzen an mehreren Stellen eines Grundstückes Verkehrsflächen mit einer Erschließungsfunktion für das 
jeweilige Grundstück an, so sind die in der Planvorlage gekennzeichneten Verkehrsflächen maßgebend. 
 
Bei Doppelhäusern gilt die Mitte jeder Doppelhaushälfte. 
 
2.2.2 
 
Eine Überschreitung der Traufhöhe um bis zu 1,50 m durch zurückspringende Gebäudefluchten ist bis zu 
einem Drittel der Gesamt-Gebäudelänge zulässig. 
 

 
 
 
2.2.3 
 
Werden Gebäude mit Flachdächern errichtet, so darf die Oberkante der Attika die im Bebauungsplan festge-
setzte maximal zulässige Traufhöhe um maximal 1,00 m überschreiten. 
 
 
2.3. First-/Gebäudehöhe 
 
Die zulässige Firsthöhe darf, in Abhängigkeit von der Dachform, die auf der Grundlage der Ziffer A 2.2. fest-
gesetzte Traufhöhe wie folgt überschreiten : 
 

▪ bei Sattel-, Walm- sowie versetzten Pultdächern : 4,50 m 
▪ bei einseitig geneigten Pultdächern : 1,50 m 
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▪ bei Flachdächern 
(für den Fall, dass es sich nicht  
um ein Staffelgeschoss handelt) : Die maximal zulässige Gebäudehöhe entspricht 
  der festgesetzten Traufhöhe. Darüber hinaus  
  sind technische Aufbauten, wie Module zur  
  Erzeugung von elektrischem Strom und Wärme,  
  bis zu einer Höhe von 1,50 zulässig. 
 

 
2.4. Sichtbare Wandhöhe 

Die sichtbare Höhe der Außenwand eines Gebäudes darf das Maß von 7,50 m nicht überschreiten. Hierbei 
gilt das Maß, gemessen von der an das Gebäude angrenzenden zukünftigen Geländehöhe, bis zur Unter-
kante der tragenden Dachkonstruktion (UK Sparren analog der Traufhöhe). 
Auf einer Breite von maximal 6,00 m kann die zukünftige Geländehöhe durch Garagengebäude 
unterbrochen und dadurch ersetzt werden. 
 
Eine Überschreitung der sichtbaren Wandhöhe um bis zu 1,50 m durch zurückspringende Gebäudefluchten 
ist bis zu einem Drittel der Gebäudelänge (als Gebäudelänge gilt das Außenmaß einer Bebauung ohne seit-
liche Vorbauten und vorgesehene Dachüberstände) sowie für Einfahrten, z. B. zu Tiefgaragen, in einer Brei-
ten von maximal 5,00 m zulässig. 

 
 

3. Bauweise (§ 9 (1) 2. BauGB) 
 
Die in den einzelnen Quartieren zulässige Bauweise ist dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zu 
entnehmen. 
 
 

4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, 
  Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1) 2. BauGB) 
 
4.1. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baulinien bzw. Baugrenzen im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes definiert. 
 
4.1.1 Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO) 
 
Ist eine „Baugrenze“ festgesetzt, so dürfen die Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. 
 
Für baulich oder funktional mit dem Hauptgebäude verbundene Terrassen kann eine Ausnahme für eine 
Überschreitung auf zwei Drittel der Gebäudelänge um bis zu maximal 3,00 m zugelassen werden. 
Als Gebäudelänge gilt das Außenmaß einer Bebauung ohne seitliche Vorbauten und vorgesehene Dach-
überstände. 
 
 
4.2. Garagen 
 
Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen. 
Sie dürfen jedoch die in der Anlage 2 gekennzeichneten, straßenabgewandt gelegenen Baugrenzen nicht 
überschreiten. 
 
Der Mindestabstand zur öffentlichen Verkehrsfläche beträgt bei einer Senkrechtstellung 4,00 m, bei einer 
Parallelstellung 1,00 m. 
 
Darüber hinaus sind überdachte PKW-Stellplätze, jedoch ohne seitliche Wände, im Vorgartenbereich zuläs-
sig. 
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5. Höchstzulässige Anzahl der Wohnungen (§ 9 (1) 6. BauGB) 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind je Wohngebäude maximal drei Wohneinheiten zugelassen. 
 
 

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
  von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20. BauGB) 
 
6.1. Dachbegrünung 
 
Flachdächer bzw. flach geneigte Dachflächen auf Hauptgebäuden (Neigung ≤ 10°) sind, sofern sie nicht als 
begehbare Terrassen oder Balkone ausgestaltet werden, bzw. ein Glasdach erhalten (Wintergärten), auf  
einer Substratstärke von mindestens 12,0 cm extensiv zu begrünen.  
Sie sind zu pflegen und als begrünte Dächer dauerhaft zu erhalten. Ausfälle in der Begrünung sind zu erset-
zen. 
 
Aufgeständerte Solar-Module sind auf diesen Dachflächen uneingeschränkt zulässig. 
 
 
6.2. Oberflächenbefestigung, Niederschlagswasser-Versickerung 
 
Die befestigen, nicht überdachten Flächen der Baugrundstücke sind als teilversiegelte Flächen anzulegen 
(Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Kies- und Plattenweg). 
 
Von den Flächen, die diese Eigenschaft nicht aufweisen, ist das anfallende Niederschlagswasser in den hie-
ran angrenzenden Freiflächen über eine belebte, 30 cm starke Oberbodenschicht zur Versickerung zu brin-
gen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim, 29.01.2024/09.01.2025/04.12.2025 – Föh/Gl/Ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Boris Schmitt, Bürgermeister Architekt 
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B  Hinweise und Empfehlungen 
 
 

1. Schutz vor Starkregenereignissen 
 
Nach den Starkregengefahrenkarten muss auch im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit den 
Folgen möglicher Starkregenereignisse (extremen, kaum vorhersehbaren und räumlich begrenzten 
Niederschlägen) gerechnet werden. Es wird empfohlen, Objektschutz zu betreiben und zum Beispiel 
Untergeschosse oder Keller wasserdicht und Öffnungen überflutungssicher auszuführen.  
 
Nicht zulässig hingegen sind nach § 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Maßnahmen, welche 
den Abfluss zu Lasten Dritter verändern. Dazu gehören zum Beispiel die Errichtung von baulichen 
und sonstigen Anlagen, wie Gartenmauern und Geländeauffüllungen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass Schäden durch Starkregenereignisse auch bei entsprechenden Vorkehrungen nicht ausge-
schlossen werden können. 
 

2. Artenschutz 
 
Bei allen Baumaßnahmen im Plangebiet (Neubauten, Renovierungen, aber auch Abbrüche) sind 
grundsätzlich die Belange des Artenschutzes zu berücksichtigen. 
Verwiesen wird auf das Merkblatt „Artenschutz im Zusammenhang mit Baumaßnahmen“ der  
Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises. 
 
Zur allgemeinen Eingriffsvermeidung und -minimierung werden folgende Maßnahmen angeregt : 
 
- Es sollten kleintierpassierbare Einfriedungen festgesetzt werden, die einen Mindestabstand von  
  10 cm zwischen Einfriedung und Boden aufweisen. 
 
- Große Glasflächen von > 3,00 m² sollten in Vogelschutzverglasung ausgeführt werden.  
  Wo es möglich ist, sollte auf das Verbauen von durchsichtigem Glas verzichtet werden (zum  
  Beispiel bei Balkonbrüstungen Vorzug der Nutzung von Milchglas anstelle von durchsichtigem  
  Glas). 
 
- Außenbeleuchtungen sollten insektenfreundlich ausgeführt und nur dort eingesetzt werden,  
  wo sie zwingend notwendig sind (zum Beispiel aus Sicherheitsgründen). 
 

3. Zisternen 
 
Auf Dachflächen auftreffendes Niederschlagswasser sollte zur Verringerung der Abflussspitzen in 
ausreichend bemessenen Zisternen gesammelt und auf dem Grundstück genutzt werden. Nach 
Möglichkeit sollen diese bewirtschaftet werden bzw. ein Retentionsteil aufweisen. 
Auf eine Bewirtschaftung der Zisterne (mit Drosseleinrichtung) kann verzichtet werden, wenn das 
zugehörige Dach mit einer Mindestsubstratstärke von 10 cm gegrünt wird. 
 

4. Archäologische Denkmalpflege 
 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der  
Gemeinde anzuzeigen.  
Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knoch, etc.) oder Befunde  
(Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vier-
ten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.  
Zuwiderhandlungen werden gemäß § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet.  
 
Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis 
gesetzt werden. 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
 
 
 
 
 
 

Ursprungsfassung der Schriftlichen Festsetzungen  
des Bebauungsplanes „Traubenstock“ 
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